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Karina Buller 
 *** neue Mitarbeiterin für Presse und Öffentlichke itsarbeit *** 

 

Liebe Landvolkmitglieder/Innen, 
 
gerne möchte ich die aktuelle Ausgabe des Meller-Rundschreibens 
nutzen, um mich Ihnen vorzustellen. Ich bin Karina Buller und bereits 
seit Oktober letzten Jahres neue Mitarbeiterin für Presse und Öffent-
lichkeitsarbeit beim Hauptverband des Osnabrücker Landvolks (HOL). 
Durch die „Arbeitsgemeinschaft der Kreislandvolkverbände Osna-
brück“ arbeitet der Meller Landvolkverband in Sachen Presse und Öf-
fentlichkeitsarbeit mit dem HOL zusammen. Deshalb bin ich auch für 
Sie zuständig! 
 
Ich bin 24 Jahre alt und komme von einem landwirtschaftlichen Milch-
viehbetrieb aus Glandorf/Averfehrden. Nach meiner Ausbildung zur 
Groß- und Außenhandelskauffrau bei der Raiffeisen-
Warengenossenschaft Teuto-Süd habe ich mich dazu entschlossen 
Landwirtschaft zu studieren, um so meine Kenntnisse weiter auszu-
bauen. Im September letzten Jahres konnte ich dann nach drei Jahren 
mein Studium an der Fachhochschule in Osnabrück erfolgreich ab-
schließen.  
 

Mich reizt die Vielseitigkeit meiner neuen Aufgabe. Ich möchte dazu beitragen das abwechslungsrei-
che Erscheinungsbild der Landwirtschaft öffentlichkeitswirksam zu präsentieren und somit das An-
sehen des ländlichen Raumes in unserer Gesellschaft stärken. In den Verband habe ich mich bereits 
gut eingelebt und schon die ersten Aktionen abgeschlossen. 
 

Ich freue mich auf eine gute und interessante Zusammenarbeit und darauf Sie kennen zu lernen! 
 
 
Viele Grüße 
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Aktuelle Informationen                                                       
 Bezirksstelle Osnabrück 

 
1. Betriebsübergaben und Bewirtschafterwechsel  

In vielen Betrieben erfolgt aufgrund von Betriebsverpachtung, Betriebsteilung, Betriebsübergabe oder ande-
ren Anlässen ein Bewirtschafterwechsel. Dieser muss im Zusammenhang mit den EU-Fördermaßnahmen 
(Direktzahlungen, NAU, AFP,…) unverzüglich an die Landwirtschaftkammer mitgeteilt werden. So sind u.a. 
eine neue Registriernummer zu beantragen, die Zahlungsansprüche zu übertragen, ggfls. Verpflichtungen 
aus den unterschiedlichen Programmen zu übernehmen und eine vorhandene Milchquote zu übertragen. 
 

Ihr Ansprechpartner:  Stefan Müller (Tel.: 0541 560 08-162) 
 
 
 
2. Zukunft der Landwirtschaft erfolgreich gestalten  

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen bietet interessierten landwirtschaftlichen Unternehmerfamilien 
die Seminarreihe mit dem Titel „Zukunft der Landwirtschaft erfolgreich gestalten“ im Sommerhalbjahr 2011 
an.  
In dieser Seminarreihe werden an sieben Seminartagen die Bereiche „Selbstmanagement“, „Zeitmanage-
ment“, „Betriebsanalyse“, „Betriebsplanung“, „Familienmanagement“, „Hofübergabe“ und „Risikomanage-
ment“ gemeinsam erarbeitet. 
Die breite Angebotspalette beinhaltet die eigene Schulung zum erfolgreichen Unternehmer, der seine Ar-
beitszeit effektiv gestaltet und sich persönliche Freiräume schafft. Übungen und Hinweise für die Analyse 
und Planung des eigenen Betriebes, Informationen über ein erfolgreiches Miteinander in der Familie und den 
geordneten Generationswechsel sowie Tipps zur ausreichenden und preiswerten Absicherung persönlicher 
und betrieblicher Risiken runden die Seminarreihe ab.  
Die sieben Bausteine sollen den Blick für das eigene Unternehmen und für die eigenen Ziele schärfen sowie 
Wege zur erfolgreichen Gestaltung der eigenen Zukunft aufzeigen.  
Am Ende des geschlossenen Kurses erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat der Landwirtschaftskammer. 
Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen wird das Seminar durch EU- und Landesmittel gefördert. 
Das Seminar wird in der Bezirksstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in 49082 Osnabrück,  
Am Schölerberg 7 durchgeführt und beginnt Ende Mai.  
 

Ihre Ansprechpartnerin:  Elfriede Moos (Tel.: 0539- 9407-16) 
 
 
 
3. Meisterkurs Landwirt  
 

Die Bezirksstelle Osnabrück beabsichtigt, im Jahr 2011 einen neuen Meisterkurs mit dem Ziel Meisterprü-
fung 2013 anzubieten. Voraussichtlicher Schulungsstandort wird die Außenstelle Bersenbrück sein. Junge 
Landwirte/innen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und ggf. einem Fachschulabschluss sollten 
sich bereits jetzt vormerken lassen. 
 
Ihr Ansprechpartner:   Franz-Josef Schoo (Tel.: 054 39 9407-12) 
 
 
 
4. Verordnung über erosionsgefährdete landwirtschaf tliche Flächen entschärft  

Mit der niedersächsischen Verordnung über erosionsgefährdete landwirtschaftliche Flächen sind die Vorga-
ben der Direktzahlungen-Verpflichtungsverordnung konkretisiert worden. Nunmehr wird die Einstufung der 
Flächen, die dem Kartenlayer des LBEG entnommen werden kann, als „verbindlich“ festgelegt. Sie erreichen 
den Kartenserver des LBEG über die Internetseite: www.lbeg.niedersachsen.de. Auch kann eine Einstufung 
ersehen werden auf der Andi-AntragsCD im Bereich der Flächenbearbeitung unter dem Kartenthemen Ge-
bietskulissen Winderosion und Wassererosion.  
 
Des Weiteren regelt die Landesverordnung einige Ausnahmen von der Direktzahlungen-Verpflichtungs-
verordnung. Dadurch ist nach unserer Einschätzung eine deutliche „Entschärfung“ der Vorgaben erfolgt.  
Bei der Einstufung der Flächen ist wie folgt vorgegangen worden: 
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Für die Berechung der CC-Stufen sind die Flächen in 12,5 x 12,5m große Rasterzellen aufgeteilt worden. 
Für jede einzelne Rasterzelle ist die CC-Erosionsstufen festgelegt worden. Diese resultieren bei der Was-
sererosion aus der Bodenart und der Hangneigung auf der Fläche sowie der Niederschlagsmenge und bei 
der Winderosion aus der Bodenart, der Windgeschwindigkeit und etwaige Windhindernisse. 
 
Anschließend wurde der Mittelwert aller Rasterzellen eines Feldblocks gebildet und dadurch die CC-
Einstufung für den jeweiligen Feldblock ermittelt. Alle Feldblöcke werden immer komplett einer CC-
Erosionsstufe zugeordnet. Dabei ist es natürlich möglich, dass die Erosionsgefährdung innerhalb des Feld-
blocks unterschiedlich ist.  
 
Wassererosion:  Hier gibt es drei unterschiedliche Stufen, die im Rahmen von Cross Compliance (CC) re-
levant sind: CCWasser 0, CCWasser 1 und CCWasser 2. Die Stufe CCWasser 0 zieht keine Auflagen aus 
CC-Sicht nach sich, während bei Flächen, die den anderen beiden Stufen zugerechnet werden, Auflagen 
einzuhalten sind.  
In der Stadt Melle sind insgesamt 6324 ha mit  dem Status CCWasser 1 und CCWasser 2 belegt. Dies ent-
spricht annähernd einem Anteil von 40 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
 
Winderosion:  Hier sind zwei unterschiedliche CC-Stufen gebildet worden, wobei lediglich eine Stufe ent-
sprechende CC-Vorgaben beinhaltet (CCWind).  
In Melle sind lediglich 44 ha von der Einstufung CCWind betroffen. 
 
Die jeweiligen Auflagen und etwaige Ausnahmeregelungen finden Sie in Anlage 1. 
 
 
Sofern ein Antragsteller mit der Einstufung des gesamten Feldblocks nicht einverstanden ist, kann die be-
reits aus 2010 bekannte Anlage 9 als Antrag zur Überprüfung der Einstufung eingereicht werden. Sofern dies 
erfolgt, muss eine entsprechende Begründung vorgelegt werden. Da die bei der Berechnung berücksichtig-
ten Parameter Hangneigung und Niederschlag bei der Wassererosion und die Windgeschwindigkeit und -
richtung bei der der Winderosion als unveränderbare Größen anzusehen sind, muss die Begründung über 
die Bodenart bzw. über die Windhindernisse erbracht werden. 
 
Dabei ist zu beachten, dass bspw. die Bodenart aus der amtlichen Bodenschätzung entnommen wird. Ist ei-
ne Fläche zum Beispiel tiefgepflügt worden, muss zunächst die amtliche Bodenschätzung korrigiert werden 
(über einen Antrag bei der Finanzbehörde). Mit den Ergebnissen der neuen Bodenschätzung wird die CC –
Einstufung anschließend neu berechnet. Hier reicht also eine Anlage 9 nicht aus, da die Bodenart für die 
CC-Einstufung im Rahmen einer Überprüfung oder Vor- Ort-Kontrolle nicht veränderbar ist. Somit verbleibt 
hier letztlich nur der Punkt „Windhindernisse“, der eine größere Anzahl von Fehlbeurteilungen begründen 
könnte.  
 
Neben Fehlern bei der Bewertung des Feldblocks ist es natürlich möglich, dass die Erosionsgefährdung in-
nerhalb des Feldblocks unterschiedlich ist. Daher sieht die Landesverordnung eine Möglichkeit vor, dass die 
Antragsteller einzelne Schläge eines insgesamt erosionsgefährdeten Feldblocks mittels eines entsprechen-
den Antrags von der CC-Verpflichtung zum Erosionsschutz befreien lassen kann, sofern alle Rasterzellen 
des betroffenen Schlages nicht erosionsgefährdet sind. Schneidet der Schlag nur eine erosionsgefährdete 
Rasterzelle an, ist eine Ausnahmeregelung nicht möglich! 
 
Die Beantragung einer Ausnahmeregelung für einzelne Schläge ist nur sinnvoll, wenn auch der Anbau einer 
Kultur geplant ist, in dessen Rahmen die Erosionsschutzvorgaben eine Rolle spielen (also i.d.R. Mais, 
Kartoffeln oder Zuckerrüben). Bei Grünland oder Winterkulturen gibt es keine CC-Erosionsschutzvorgaben 
und daher ist auch ein Antrag auf Ausnahmen nicht notwendig. Da die Anträge jederzeit gestellt werden 
können, ist es auch nicht notwendig „vorsorglich“ einen Antrag abzugeben. 
 
Ihre Ansprechpartner:   Stefan Müller (Tel.: 0541 5 6008 162) 
     Heidrun Meißner (Tel.: 0541 56008 130) 
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Aktuelle Informationen                                                       
 Bezirksstelle Osnabrück 

 
Auflagen und Ausnahmen CC-Erosion 

 
CC Wasser 1  CC Wasser 2  CC Wind  

Pflugverbot 1.12. bis 15.2. 
 
Pflügen ist erlaubt bis 1.12. 
wenn Aussaat unmittelbar nach 
dem Pflügen (also nur für Win-
terkulturen, Schwarzbrache vor 
Sommerkulturen ist nicht zuläs-
sig). 
 
Bei einer Bewirtschaftung quer 
zum Hang gibt es keine Aufla-
gen 

Pflugverbot 1.12. bis 15.2. 
 
Pflügen ist erlaubt vom 16.2. bis 
30.11., wenn Aussaat unmittelbar 
nach dem Pflügen erfolgt 
 
Beim Anbau von Reihenkulturen (ü-
ber 45 ca. Reihenabstand) darf 
nicht gepflügt werden 

Pflügen bei Aussaat bis 1.3. zu-
lässig 
 
Pflügen nach 1.3. zulässig bei 
unmittelbar folgender Aussaat 
 
Pflügen nach 1.3. verboten beim 
Anbau von Reihenkulturen (über 
45 cm Reihenabstand) 
Ausnahme: Grünstreifen alle 
100m quer zur Windrichtung oder 
bei Kartoffeln Dämme quer zur 
Hauptwindrichtung 

Ausnahmen nach Landesver-
ordnung:  
 

1. Pflügen erlaubt auf Flächen 
mit über 25 % Tonanteil 
wenn  
 

a. Pflugfurche nach 15.2. 
weiterbearbeitet wird und  

b. Unmittelbar danach  
eine Kultur mit einen Rei-
henabstand unter 45 cm 
angebaut wird 

Ausnahmen nach Landesverord-
nung:  
 
1. Vom 16.2. bis 31.5.: Pflügen 

zum Anbau von Mais, Zuckerrü-
ben, Kartoffeln und gärtneri-
schen Kulturen ist zulässig, 
wenn Bodenbedeckung sicher-
gestellt ist durch: 
 

· eine aktive Begrünung durch 
Zwischenfrucht oder 

· eine aktive Begrünung durch 
überwinterndes Feldgras  
oder 

· eine aktive Begrünung mit ei-
ner über den Winter stehen-
den Untersaat oder 

· eine f lache, nicht wendende 
Einarbeitung von Stoppeln 
oder Ernteresten der Vor-
frucht oder  

· das Belassen der Erntereste 
der Vorfrucht auf der Fläche  

 und  
 die Aussaat unmittelbar nach 

dem Pflügen erfolgt. 
 
2. Unmittelbar nach dem Pflügen 

abdecken mit Folie, Flies oder 
Netzen 

 
3. Pflügen bei Kartoffeln erlaubt 

vom 16.2. – 31.5. wenn Kartof-
felquerdammhäufler eingesetzt 
wird 

 
4. Pflügen erlaubt auf Flächen mit 

über 25 % Tonanteil wenn  
 

a. Pflugfurche nach 15.2. wei-
terbearbeitet wird und  

b. Unmittelbar danach eine Kul-
tur mit einen Reihenabstand 
unter 45 cm angebaut wird 

Ausnahmen nach Landesverord-
nung:  
 
Ab 1.3. 
1. Pflügen zum Anbau von Mais, 

Zuckerrüben, Kartoffeln und 
gärtnerischen Kulturen ist zu-
lässig wenn Bodenbedeckung 
sichergestellt ist durch: 
 
· eine aktive Begrünung 

durch Zwischenfrucht oder 
· eine aktive Begrünung 

durch überwinterndes 
Feldgras oder 

· eine aktive Begrünung mit 
einer über den Winter ste-
henden Untersaat oder 

· eine f lache, nicht wenden-
de Einarbeitung von Stop-
peln oder Ernteresten der 
Vorfrucht oder  

· das Belassen der Ernte-
reste der Vorfrucht auf der 
Fläche  

und  
die Aussaat unmittelbar nach 
dem Pflügen erfolgt 
 

2. Unmittelbar nach dem Pflügen 
abdecken mit Folie, Flies oder 
Netzen 

 
3. Pflügen bei Kartoffeln erlaubt 

ab 1.3. wenn Kartoffelquer-
dammhäufler eingesetzt wird 
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